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2. die Erhaltung und Förderung der prioritären Lebensraum-
typen (Anhang I FFH-Richtlinie)

a) 91D0   Moorwälder

als Torfmoos-Birkenbrücher und Moorwälder aus Bir-
ke und Kiefer, im Bereich des „Holzurburger- und Hör-
ner Moores“ und kleinräumig im „Kleinen Holzurbur-
ger Moor“ auf nährstoffarmen, nassen Moorböden, teil-
weise auf ehemaligen Torfstichen, in mosaikartigem
Wechsel, mit standortgerechten, ursprünglich im Na-
turraum beheimateten Baumarten, einem hohem Alt-
und Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich entstan-
denen Lichtungen und strukturreichen Waldrändern
einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten,

b) 91E0   Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

als naturnahe, feuchte bis nasse Milzkraut- und Schaum-
kraut-Erlen-Eschenwälder mit Übergängen zum Wal-
zenseggen-Erlenbruch aller Altersstufen, kleinflächig
in quelligen Mulden und Rinnen an den Rändern eines
Geesthügels am Nordostufer des Bederkesaer Sees, mit
standortgerechten, ursprünglich im Naturraum behei-
mateten Baumarten und einem hohen Alt- und Tot-
holzanteil einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten,

3. die Erhaltung und Förderung der übrigen Lebensraumty-
pen (Anhang I FFH-Richtlinie)

a) 3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation
vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition 

als naturnahe, infolge des nacheiszeitlichen Meeres-
anstiegs entstandene Marschrand-Stauseen, mit natur-
naher Verlandungs- und Wasservegetation unter Er-
haltung bzw. Verbesserung der Wasserqualität; groß-
flächig im Gebiet ist der Bederkesaer See,

b) 9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

kleinflächig im Gebiet am südlichen Rand des Weh-
denbruchs sowie größer ausgeprägt im Bereich der Re-
vierförsterei und am Nordostufer des Bederkesaer Sees,
als naturnaher, strukturreicher Buchenwald auf boden-
saurem Standort mit allen Altersphasen in mosaikarti-
gem Wechsel, mit standortgerechten, ursprünglich im
Naturraum beheimateten Baumarten, einem hohem
Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich ent-
standenen Lichtungen und vielgestaltigen Waldrän-
dern einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten,

c) 9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stiel-
eichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion
betuli) 

als naturnaher, feuchter Eichen-Hainbuchenwald mit
Übergängen zum quelligen Erlen-Eschenwald, im Be-
reich nördlich des Burgplatzes, mit allen Altersphasen
in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, ur-
sprünglich im Naturraum beheimateten Baumarten, ei-
nem hohem Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen,
natürlich entstandenen Lichtungen und vielgestalti-
gen Waldrändern einschließlich ihrer typischen Tier-
und Pflanzenarten,

d) 9190   Bodensaure Eichenwälder auf Sand (Alte boden-
saure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus ro-
bur)

als großflächig vorhandener frischer bis feuchter Stiel-
eichen-Birkenwald, im zentralen Bereich der Holzur-
burg und des Wehdenbruchs, mit allen Altersphasen
in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, ur-
sprünglich im Naturraum beheimateten Baumarten, ei-
nem hohem Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen,
natürlich entstandenen Lichtungen und vielgestalti-
gen Waldrändern einschließlich ihrer typischen Tier-
und Pflanzenarten,

e) 7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung und Förderung der in den Randmooren und
-sümpfen des Bederkesaer Sees vorhandenen Über-
gangs- und Schwingrasenvegetation aus torfmoos-
reichen Kleinseggen-, Pfeifengras- und Flatterbinsen-
Sümpfen sowie Schnabelseggen- und Sumpfreitgras-
Rieden,

f) 7120   Noch renaturierungsfähige degradierte Hoch-
moore 

als im Osten des Holzurburger Moors kleinflächig vor-
handene Moorheide- und Scheidenwollgras-Degenera-
tionsstadien mit Pfeifengras-Stadien sowie der Gagel-
Gebüsche auf entwässerten Hochmoorstandorten, mit
nassen, nährstoffarmen, weitgehend waldfreien Teilflä-
chen, die durch  typische, torfbildende Hochmoorvege-
tation gekennzeichnet sind,

4. die Erhaltung und Förderung der Tier- und Pflanzenarten
(Anhang II FFH-Richtlinie)

Fischotter (Lutra lutra) 

Erhaltung des Gebiets als wichtigen Raum für Arealerwei-
terungen des Fischotters nach Nordwesten, u. a. durch Si-
cherung von Uferrandstreifen als Wanderkorridore.

(5) Die Umsetzung der Maßnahmen auf land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen sowie von Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen soll insbesondere durch Angebote des Vertrags-
naturschutzes erfolgen.

§ 3

Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlungen
verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile zer-
stören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 darf das NSG — soweit in § 4 nicht
anders bestimmt — außerhalb der befestigten und der vor Ort
besonders gekennzeichneten Wege nicht betreten, befahren
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Das Reiten ist auf
Fahrwegen und auf den dafür im Einvernehmen mit der Na-
turschutzbehörde besonders gekennzeichneten Reitwegen
zulässig. Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die durch
Einbringung von Wegebaumaterialien durchgehend herge-
richtet sind; Waldschneisen, Rückelinien oder Wildwechsel
sind keine Wege i. S. dieser Verordnung.

(3) Aufgrund des § 24 Abs. 3 NNatG werden zur Vermei-
dung von Gefährdungen und Störungen des NSG darüber hi-
naus folgende Handlungen untersagt:

1. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu
stören,

2. Hunde unangeleint laufen zu lassen,

3. das Befahren des Bederkesaer Sees im NSG mit Booten
und sonstigen Wasserfahrzeugen einschließlich Modell-
booten und sonstigen Sport- oder Freizeitgeräten sowie das
Halten und Anlegen von Booten im Bereich des Schiff-
fahrtsweges Elbe-Weser (Geeste-Kanal),

4. Wasser aus Fließ- und Stillgewässern oder aus dem Grund-
wasser zu entnehmen,

5. mit Fluggeräten zu starten oder zu landen,

6. Bohrungen aller Art niederzubringen und Sprengungen
vorzunehmen,

7. organisierte Veranstaltungen durchzuführen sowie zu zel-
ten, zu lagern, zu grillen, zu baden, zu angeln oder Feuer
zu machen,

8. Pflanzen anzusiedeln oder auszubringen und Tiere in das
Gebiet einzubringen oder auszusetzen.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Jag-
schutz bleiben unberührt.
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§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 7 aufgeführten Handlungen
oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2
NNatG und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner natur-
schutzrechtlichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind

1. das Betreten und Befahren des Gebiets durch die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftrag-
te zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der
Grundstücke,

2. das Betreten und Befahren des NSG zur Erfüllung dienst-
licher oder wissenschaftlicher Aufgaben,

a) durch Bedienstete der Anstalt Niedersächsische Lan-
desforsten, der Naturschutz- und Wasserbehörden
und deren Beauftragte,

b) durch andere Behörden und öffentliche Stellen so-
wie deren Beauftrage nach Herstellung des Einver-
nehmens mit der Naturschutzbehörde, soweit sie
nicht durch bestehende Rechtsermächtigungen hier-
zu befugt sind,

3. das Betreten des Gebiets und die Durchführung von Maß-
nahmen zur Verkehrssicherung,

4. das Betreten des NSG zu Zwecken der Wissenschaft, For-
schung und Lehre oder im Einzelfall zur Durchführung
von organisierten naturkundlichen oder wissenschaftli-
chen Führungen,

5. Untersuchungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur naturnahen Entwicklung des NSG einschließ-
lich Maßnahmen der Besucherlenkung, die im Einver-
nehmen mit oder im Auftrag der Naturschutzbehörde
durchgeführt werden,

6. die An- und Abfahrt mit Kraftfahrzeugen auf den vorhan-
denen befestigten Wegen zum Schützenplatz zum all-
gemeinen Betrieb des Schützenhauses (Besucherverkehr
sowie Ver- und Entsorgung) in bisheriger Art und bisheri-
gem Umfang einschließlich des Transports von Festzel-
ten, Fahrbetrieben, Schaubuden und Wohnwagen zum
einmal jährlich stattfindenden traditionellen Schützen-
fest und zur einmal alle 25 Jahre stattfindenden Jubilä-
umsfeier,

7. der traditionelle Marsch von Schützinnen und Schützen
mit Musikbegleitung auf befestigten oder besonders ge-
kennzeichneten Wegen zum Schützenplatz zum einmal
jährlich stattfindenden Schützenfest und zu den entspre-
chenden Jubiläumsfeiern,

8. die bestimmungsgemäße Nutzung der auf den Flurstü-
cken 29/2 und 28/2, Flur 4, Gemarkung Bederkesa,
vorhandenen Wurfscheiben-Schießstandanlage zur Aus-
übung des vereinsgebundenen Schießens in der bishe-
rigen Art und im bisherigen Umfang,

9. das Anlegen eines Fahrgastschiffes der Samtgemeinde Be-
derkesa am in der maßgeblichen Karte gekennzeichneten
Steg („Schützen-Anleger“),

10. erforderliche Maßnahmen zur Unterhaltung und Instand-
setzung des in der maßgeblichen Karte gekennzeichneten
Steges („Schützen-Anleger“) zur Aufrechterhaltung der
bestimmungsgemäßen Nutzung unter Beibehaltung der
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung beste-
henden Größe und Ausgestaltung,

11. die An- und Abfahrt mit Kraftfahrzeugen auf den vorhan-
denen befestigten Wegen zu dem in der Forstabteilung 83
befindlichen Denkmal „Fliegerkreuz“ und die Abhaltung
einer Gedenkfreier am traditionellen Gedenktag eines je-
den Jahres,

12. die Unterhaltung und Pflege des jüdischen Friedhofes in
der Forstabteilung 85 auf dem Flurstück 51/0, Flur 4, Ge-
markung Bederkesa,

13. der Betrieb und die Unterhaltung vorhandener Leitungs-
trassen und sonstiger Anlagen der Ver- und Entsorgung
einschließlich Telekommunikationseinrichtungen sowie
Grundwassermessstellen,

14. die Unterhaltung der vorhandenen Wege,

15. die Unterhaltung des Waldlehrpfades im Holzurburger
Wald und seine bestimmungsgemäße Nutzung sowie die
Unterhaltung und erforderliche Instandsetzung der im
Gebiet vorhandenen Schutzhütten, Aussichtstürme und
-plattformen,

16. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der beste-
henden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen in der
bisherigen Art und im bisherigen Umfang.

(3) Freigestellte Handlungen und Nutzungen bezüglich
jagdlicher Einrichtungen sind:

1. die Nutzung, Unterhaltung und Errichtung von in Mate-
rial und Bauweise landschaftsangepassten Hochsitzen und
sonstigen nicht beweglichen Ansitzeinrichtungen,

2. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der be-
stehenden Wildäcker, Wildäsungsflächen, Wildfütterungs-
anlagen, Salzlecken, Kunstbauten und Futterplätze sowie
das Ausbringen von Kirrungen.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Landwirtschaft und
nach folgenden Vorgaben

1. die Nutzung der in der maßgeblichen Karte als Dauergrün-
land gekennzeichneten Flächen, jedoch

a) ohne Veränderung der natürlichen Oberflächengestalt,
ohne Grünlanderneuerung und ohne Umbruch; Nach-
saaten als Übersaat oder Schlitzsaat als umbruchlose
Narbenverbesserung und das Beseitigen von Wildschä-
den sind zulässig; auf dem Flurstück 1/1, Flur 3 in der
Gemarkung Ankelohe ist im Falle von Sackungen zwi-
schen Drainagen eine Neuansaat mit Umbruch der
Grünlandfläche nach Zustimmung der Naturschutzbe-
hörde in mindestens dreijährigen Abständen zulässig,

b) ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen; erforder-
liche Unterhaltungsmaßnahmen an vorhandenen Drai-
nagen und Drainageausmündungen sowie der Ersatz
von Drainagen durch solche gleicher Leistungsfähig-
keit sind jedoch zulässig,

c) ohne Mieten anzulegen und ohne Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln,

d) ohne die Errichtung und den Betrieb offener Tränke-
stellen an Gewässern; die Entnahme von Wasser aus
Fließ- und Stillgewässern zum Betrieb von Weidepum-
pen und Bohrungen zur Entnahme von Grundwasser
für Viehtränken sind jedoch freigestellt,

2. die ordnungsgemäße Bewirtschaftung auf den sonstigen
landwirtschaftlichen Flächen ist freigestellt, jedoch ohne
Veränderung der natürlichen Oberflächengestalt und ohne
Umbruch von Grünland; auf Grünlandflächen sind Nach-
saaten als Übersaat oder Schlitzsaat als umbruchlose Nar-
benverbesserung und das Beseitigen von Wildschäden zu-
lässig,

3. die Aufforstung privateigener Grünlandflächen, soweit es
sich nicht um besonders geschützte Biotope gemäß § 28 a
NNatG oder besonders geschütztes Feuchtgrünland gemäß
§ 28 b NNatG handelt, mit standortheimischen Gehölzen
im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde.

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

1. auf den in der maßgeblichen Karte gekennzeichneten
Waldflächen i. S. des § 11 NWaldLG und nach weiteren
aus dem Schutzzweck hergeleiteten Vorgaben:

a) ohne Umwandlung von Laub- in Nadelwald und oh-
ne Erhöhung des Anteils standortfremder Baum- und
Straucharten durch Pflanzung,

b) bei einzelstamm- bis truppweiser Holzentnahme in Er-
lenbruch-Birken-Moorwald,
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c) ohne Düngung und ohne Anwendung von Kalkungs-
und Pflanzenschutzmitteln; hiervon ausgenommen ist
der Einsatz von Lockstoff-Fallen,

d) ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen,

2. auf den Flächen der Anstalt Niedersächsische Landesfors-
ten nach den Grundsätzen der langfristigen ökologischen
Waldentwicklung gemäß dem Erl. des ML vom 20. 3. 2007
(Nds. MBl. S. 276) und weiteren aus dem Schutzzweck
hergeleiteten Vorgaben; hiervon ausgenommen ist der in
der maßgeblichen Karte dargestellte „Naturwald“:

a) Bewirtschaftung des Waldes als ungleichaltriger, mo-
saikartig strukturierter Bestand mit kontinuierlichem
Altholzanteil bei grundsätzlich einzelstamm- bis trupp-
weiser Holzentnahme; zur Bodenschonung darf die
Holzentnahme auf Nassstandorten (z. B. Hoch-, Nie-
dermoorstandorten und Gley) nur bei starkem Frost
oder während sommerlicher Trockenperioden erfol-
gen,

b) ohne die Anpflanzung oder Förderung von Baumarten
wie Strobe, Lärche, Sitka-Fichte, Omorika-Fichte, Dou-
glasie, Rot-Eiche und sonstigen nicht standortheimi-
schen Gehölzarten; die vorrangige Entnahme dieser
Gehölzarten ist zulässig,

c) mittels Förderung der standortheimischen Strauch-
und Baumarten entsprechend den jeweiligen Standort-
verhältnissen, wobei der Naturverjüngung Vorrang ein-
zuräumen ist,

d) unter einzelner oder truppweiser Belassung von durch-
schnittlich zehn standortheimischen bzw. standortge-
rechten, stehenden Altholzbäumen pro Hektar aller im
Bestand dominierenden standortheimischen Baumar-
ten bis zum natürlichen Verfall,

e) ohne Standortveränderungen, z. B. durch Entwässe-
rungs- und sonstige Meliorationsmaßnahmen, die zu
einer Grundwasserabsenkung oder einem beschleunig-
ten Niederschlagsabfluss führen; die kleinflächig strei-
fen- bzw. plätzeweise Bodenbearbeitung zur Bestands-
verjüngung mit maximal 40 cm Bearbeitungstiefe ist
freigestellt,

f) ohne Düngung und ohne Anwendung von Kalkungs-
und Pflanzenschutzmitteln; hiervon ausgenommen ist
der Einsatz von Lockstoff-Fallen; darüber hinaus ist der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur erforderlichen
Bekämpfung von rinden- und holzbrütenden Insekten
bei zur Abfuhr bereitliegendem Holz zugelassen,

g) unter besonderer Berücksichtigung der Habitatansprü-
che schutzbedürftiger Vogelarten durch Belassen von
Horst- und Höhlenbäumen und deren Umgebung.

(6) Freigestellt ist

1. die vom Boot aus betriebene Berufsfischerei im Bederke-
saer See in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang,

2. das Angeln am in der maßgeblichen Karte dargestellten
Nordwestufer des Schifffahrtsweges Elbe-Weser (Geeste-
Kanal) und an den Uferbereichen des in der maßgebli-
chen Karte dargestellten Streckenabschnitts des Ankelo-
her Randkanals; ausgeschlossen ist jedoch das Angeln im
Rahmen von organisierten Veranstaltungen oder Wettbe-
werben wie Wett- und Hegeangeln.

(7) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Unterhaltung 

1. der Gewässer; Grundräumungen dürfen jedoch nur nach
vorheriger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde
durchgeführt werden, wobei bei den erforderlichen Maß-
nahmen der Schutzzweck in besonderer Weise zu berück-
sichtigen ist;

2. der Deiche, wobei bei den erforderlichen Maßnahmen der
Schutzzweck in besonderer Weise zu berücksichtigen ist;

3. des Schifffahrtsweges Elbe-Weser zur Gewährleistung der
Schiffbarkeit (Geeste-Kanal), wobei bei den erforderlichen
Maßnahmen der Schutzzweck in besonderer Weise zu be-
rücksichtigen ist.

(8) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den
Absätzen 2 bis 7 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zustim-
mung oder ihres Einvernehmens Regelungen zu Zeitpunkt,
Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Beein-
trächtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner seiner
Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegenzuwirken.

(9) Weitergehende Vorschriften der §§ 28 a und 28 b NNatG
bleiben unberührt.

(10) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse
oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt, soweit dort
nichts anderes bestimmt ist.

§ 5

Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige
Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 53 NNatG Befreiung
gewähren. Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder
Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen
der Prüfung nach § 34 c Abs. 1 NNatG als mit dem Schutz-
zweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraus-
setzungen des § 34 c Abs. 3 und 5 NNatG erfüllt sind.

§ 6

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte sind
verpflichtet, das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung
des NSG und zur Vermittlung von Informationen über das
NSG zu dulden.

(2) Dem Schutzzweck dienende Maßnahmen können — so-
weit erforderlich — in einem Pflege- und Entwicklungsplan
für das NSG dargestellt werden, dies gilt insbesondere für

1. Maßnahmen zur Pflege, naturnahen Entwicklung und Er-
weiterung der Hochmoorflächen wie Entkusselungs- und
Wiedervernässungsmaßnahmen,

2. Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Räume für
die Wasserrückhaltung und weitere Renaturierungsmaß-
nahmen im Bereich des Gewässers der ehemaligen Aue
und der Wehdenwiesen.

(3) Für die Flächen der Anstalt Niedersächsische Landes-
forsten werden Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der
Forsteinrichtung in einem Pflege- und Entwicklungsplan dar-
gestellt und einvernehmlich mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde im forstlichen Betriebsplan festgelegt. 

§ 7

Verstöße

(1) Ordnungswidrig nach § 64 Nr. 1 NNatG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Regelungen des § 3
Abs. 3 dieser Verordnung verstößt, ohne dass eine Befreiung
gewährt wurde.

(2) Ordnungswidrig nach § 64 Nr. 4 NNatG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 24 Abs. 2 NNatG das
Gebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstört, beschädigt
oder verändert oder wer das Gebiet außerhalb der Wege be-
tritt, ohne dass das nach § 3 erforderliche Einvernehmen er-
teilt, eine nach § 4 erforderliche Zustimmung oder das Ein-
vernehmen erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde.

§ 8

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
im Nds. MBl. in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten

1. die Verordnung über das NSG „Hörner Moor und Nordost-
ufer Bederkesaer See“ im Flecken Bederkesa, Landkreis
Cuxhaven vom 10. 1. 1985 (ABl. für den Regierungsbezirk
Lüneburg S. 18),






